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Meinen Eltern





Geleitwort

Die vorliegende Untersuchung wurde im September 2023 vom Fachbereich 
Rechtswissenschaften der Universität Bielefeld als Dissertation angenommen. 
Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand von Mai 2023. Die 
mündliche Prüfung fand am 16. 10. 2023 statt. Sie behandelt Fragen des Europa- 
und Völkerrechts zur extraterritorialen Anwendung des Unionsrechts in der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs.

In dieser ordne ich die Völkerrechtspraxis des Gerichtshofs ein und bestätige die 
These, dass der Gerichtshof in seiner Rechtsprechungspraxis den Versuch unter-
nommen hat, die primär- oder sekundärrechtlich angeordnete extraterritoriale 
Reichweite von Unionsrechtsakten zu begrenzen. Obwohl sich die extraterritoriale 
Reichweite des Unionsrechts in den untersuchten Fällen nicht außerhalb der völ-
kerrechtlichen Vorgaben bewegt, erkennt der Gerichtshof die Notwendigkeit einer 
autolimitativen Begrenzung der extraterritorialen Reichweite des Unionsrechts im 
Einzelfall an.

Da die völkerrechtlichen Vorgaben nur bedingt dabei helfen, extraterritoriale 
Regelungsansprüche zu moderieren und Konflikten vorzubeugen, ist es für den 
Gerichtshof zumindest hilfreich, sich an der Rechtsprechungspraxis drittstaatlicher 
Gerichte zu orientieren. Nehme man etwa die thematisch vergleichbare Recht-
sprechung des U. S. Supreme Court als Hilfestellung, ließe sich fragen, ob dort 
etablierte Selbstbeschränkungsmechanismen wie die political question doctrine, 
die presumption against extraterritoriality oder die foreign sovereign compulsion 
doctrine auch in der Rechtsprechung des Gerichtshofs fruchtbar gemacht werden 
könnten oder bereits Anschluss gefunden haben.

Mit der vorliegenden Untersuchung stütze ich die These, dass der Gerichtshof 
insbesondere im Bereich des Kartell- und Datenschutzrechts aus der U. S. ameri-
kanischen Rechtsprechung bereits bekannte und etablierte Begründungen bemüht, 
um die extraterritoriale Reichweite des Unionsrechts autolimitativ zu begrenzen. 
Damit bestehen erste Hinweise dafür, dass Konzepte wie beispielsweise die foreign 
sovereign compulsion doctrine nunmehr auch im Unionsrecht Anschluss gefun-
den haben.
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Einleitung

Die Europäische Union hat einen Exportschlager: das Unionsrecht.1 Aber der 
Reihe nach:

Grenzen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie waren und sind recht-
liche Konstrukte der Privilegierten, Ausdruck von Abschottung und Emanzipation 
zugleich. Ihren historischen und rechtlich relevanten Höhepunkt erlangten Territo-
rialgrenzen mit dem Westfälischen Frieden 1648. Mit einer Einigung auf exklusive 
Herrschaftsbefugnisse auf bestimmten Gebieten konnten mit den Westfälischen 
Verträgen die religiösen und politischen Konflikte zwischen Protestanten und Ka-
tholiken gelöst werden – Frieden durch Gemeinschaftsabschottung. Zugleich mar-
kierten die Verträge aber eine das Völkerrecht bis heute prägende Wende. Obwohl 
das moderne Staatensystem oft auf den Westfälischen Frieden zurückgeführt wird, 
hatten die Verträge nur wenig mit der Staatensouveränität, geschweige der Völker-
rechtsordnung zu tun.2 Das Konzept exklusiver, territorial radizierter Hoheitsgewalt 
ist gleichwohl auf breite Akzeptanz in der Staatengemeinschaft gestoßen und mit 
dem Begriff der territorialen Souveränität salonfähig gemacht worden.3 Der eman-
zipative Gehalt exklusiver Zuständigkeiten mag die Akzeptanz befördert zu haben. 
Hoheitsträger konnten ungestört ordnungsexterner Einflüsse bindendes Recht für 
ein Territorium und der dort wohnhaften Bevölkerung setzen. Freilich hatte die 
territorialbezogene Herrschaftsgewalt nicht nur eine emanzipative und freiheits-
stiftende Dimension. Sie wirkt begrenzend in dem Maße, als die Bindungswirkung 
des Rechts an den Territorialgrenzen endet.

Die räumliche Extension des Rechts über Territorialgrenzen hinaus ist kein frei-
heitliches Recht des jeweiligen Staates, sondern hinsichtlich seiner Wirksamkeit 
streng von der Zustimmung anderer Staaten konditioniert. Darauf hat schon Max 
Weber hingewiesen:

„Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes 
(…) das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht. 
Denn das der Gegenwart Spezifische ist: daß man allen anderen Verbänden (…) das Recht 

 1 Angelehnt an V. Grundman, The New Imperialism: The Extraterritorial Application of Uni-
ted States Law, International Lawyer 14 (1980), 257: „In the past twenty-five years the United 
States has had three major exports: rock music, blue jeans, and United States law.“
 2 Siehe D. Croxton, The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty, Int’l  
History Rev. 21 (1999), 569 ff.; O. Hathaway / S. Shapiro, The Internationalists, 2017, S. XIX; 
vgl. auch K.  Raustiala, Does the Constitution Follow the Flag?, 2009, S. 10 ff.; vgl. ferner 
J. Bartelson, A Genealogy of Sovereignty, 1995, S. 137 ff.
 3 Vgl. Art. 2 Nr. 4 UN-Charta; 1. I. III. u. IV der Schlussakte von Helsinki 1975.
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zur physischen Gewaltsamkeit nur so weit zuschreibt, als der Staat sie von ihrer Seite zuläßt: 
er gilt als alleinige Quelle des ‚Rechts‘ auf Gewaltsamkeit. “4

Einige Staaten wandten sich indessen der Unilateralität5 zu und zogen Grenzen 
nach ihrem eigenen Ermessen.6 Zu denken ist nicht nur an den noch im frühen 
20. Jahrhundert großflächig betriebenen Imperialismus7, sondern auch an die Nazi-
Doktrin des Lebensraums, wobei nicht zuletzt in diesen Zeitraum die durch Carl 
Schmitt begründete Großraumtheorie fiel.

Dass Hoheitsgewalt mittlerweile im Grundsatz nicht mehr auf Territorien be-
grenzt ist, stellt keine neue Erkenntnis dar.8 Dafür ist die Europäische Union ein 
paradigmatisches und klassisches Beispiel. In der Europäischen Union beruht die 
Bindungswirkung des Unionsrechts über mitgliedstaatliche Territorialgrenzen 
hinweg auf einem Konsens der Mitgliedstaaten, die einer überstaatlichen Entität 
gebündelte und abgeleitete Hoheitsrechte übertragen haben. Konsequenterweise 
entwickelte der Europäische Gerichtshof die unmittelbare Geltung des Union-
rechts auf den Gebieten der Mitgliedstaaten und erhob sie zu einem allgemeinen 
Grundsatz.9 Denkbar und davon zu differenzieren sind transnationale10 Rechtsbin-
dungen, die sich unilateral gestalten lassen. Staaten gestalten und steuern zuneh-
mend Rechts- und Lebensverhältnisse im Ausland im Wege der extraterritorialen 
Rechtsanwendung. Unilateralität dient dabei in der Regel als Ersatz für einen ge-
scheiterten Konsens auf zwischenstaatlicher Ebene.11 Besonders eifrig hat die Euro-
päische Union in jüngerer Zeit die Reichweite des Unionsrechts über das Gebiet 
der Europäischen Union hinaus ausgeweitet. In den meisten Fällen ist das Motiv 
nicht imperialistischer, sondern defensiver Natur: Im Zuge der Europäischen Inte-
gration erzielte Fortschritte in sozialer, wirtschaftlicher sowie auch rechtlicher Hin-
sicht sollen gegen ordnungsexterne, staatliche wie private, Einflüsse abgesichert  
werden.

 4 M. Weber, Politik als Beruf, 11. Auflage 2010 (1919), S. 8 (Hervorhebungen im Original).
 5 Eine Definition der Lateralismen findet sich bei B. Riehle, Die Europäische Union als 
internationaler Akteur, 2013, S. 96 ff.
 6 Was „a major source of international aggression and conflict“ war, C. Bird, An Introduc-
tion to Political Philosophy, 2. Auflage 2019, S. 187.
 7 Dazu K. Miles, Uneven Empires, in: D. Margolies / U. Özsu / M. Pal / N. Tzouvala (Hrsg.), 
The Extraterritoriality of Law, 2019, S. 87 ff.
 8 Vgl. U. Di Fabio, Das Recht offener Staaten, 1998, S. 97 ff.
 9 EuGH, Urt. v. 15. 7. 1964, Rs. 6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1253, 1270 – Costa / ENEL; 
EuGH, Urt. v. 9. März 1978, Rs. 106/77, ECLI:EU:C:1978:49, Rn. 14/16 – Simmenthal II. 
 10 Vgl. P. Jessup, Transnational Law, 1956, S. 1, der das transnationale Recht als „all law 
which regulates actions or events that transcend national frontiers“ versteht; eingehend zum Be-
griff A. Farahat, Progressive Inklusion: Zugehörigkeit und Teilhabe im Migrationsrecht, 2013, 
S. 10 ff.
 11 Ausführlich zu den Grenzen des Multilateralismus siehe C. Ryngaert, Selfless Intervention, 
2020, S. 19 ff.
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A. Annäherung an den Untersuchungsgegenstand

„European Imperialism“. Mit dieser suggestivkräftigen Beschreibung wurde 
die Ankündigung der Europäischen Kommission kritisiert, eine kartellrechtliche 
Untersuchung in Bezug auf den amerikanischen Internetriesen Microsoft durch-
zuführen.12 Die im Ausland in vergleichbaren Konnotationen geäußerte Kritik 
an der extraterritorialen Reichweite des Unionsrechts lässt sich indes nicht allein 
auf das Wettbewerbsrecht beschränken. Die Ausstrahlungswirkung13 des Unions-
rechts in das Drittausland ist auch in Sachbereichen wie dem Datenschutzrecht, 
dem Lebensmittel- und Tierschutzrecht oder auch dem Finanzrecht festzustellen.14

Ursprünglich handelte es sich bei der Ausstrahlungswirkung um eine von den 
Unionsorganen nicht intendierte Nebenfolge der Regulierung und Konstituierung 
des Binnenmarktes.15 Mittlerweile lässt sich aber in vielen Bereichen des Unions-
rechts eine dahingehende Programmatik erkennen. Zu beobachten ist dies in Sach-
bereichen, deren Regulierung ohne einen extendierten räumlichen Bezugsrahmen 
erratisch und ineffektiv wäre. Exemplarisch sind Unternehmensfusionen von glo-
baler Tragweite und das Datenschutzrecht im Kontext des Internets16. Die Ausstrah-
lungswirkung des Unionsrechts lässt sich dabei nicht immer auf eine extraterrito-
riale Rechtsanwendung zurückführen. Der Umstand, dass etwa die europäischen 
Datenschutzvorschriften im weltweiten Vergleich als die strengsten gelten regt 
Unternehmen und Konzerne im Drittausland zu einer Compliance an, um einerseits 
den Zugang zum Binnenmarkt zu erhalten, andererseits aber auch möglichst viele 
Datenschutzrechtsordnungen ohne hohen Kostenaufwand abzustecken. Insofern 
gründet die Compliance oft nicht auf altruistischen Motiven, sondern folgt Kosten-
Nutzen-Analysen und Opportunitätserwägungen im Allgemeinen.

Die Kritik an der Ausstrahlungswirkung des Unionsrechts ist wahrscheinlich 
überzogen – die EU tritt in den meisten Fällen nicht als Usurpator auf, sondern 
macht grundsätzlich rechtlich zulässig von Marktzugangsbeschränkungen ge-
brauch. Sie weist aber auf den erheblichen Einfluss der Europäischen Union auf 
die Rechts- und Lebensverhältnisse weltweit durch soft power17 Mechanismen hin. 

 12 Wall Street Journal v. 31. 10. 2007, abrufbar unter: https://www.wsj.com/articles/SB1193 
79374505577052 (16. 5. 23).
 13 „Ausstrahlungswirkung“ verstehe ich umfassend im Sinne jedes spürbaren Einflusses auf 
drittstaatliche Rechtsordnungen oder Rechts- bzw. Lebensverhältnisse im Ausland lebender 
juristischer und natürlicher Personen.
 14 J. Scott, The new EU „Extraterritoriality“, CMLRev. 51 (2014), 1343 ff.
 15 A. Bradford, The Brussels Effect, Northwest. Univ. Law. Rev. 107 (2012), 1 (6).
 16 Das Anwendungsfeld des Datenschutzrechts ist nicht nur auf das Internet begrenzt, siehe 
EuGH, Urt. v. 10. Juli 2018, Rs. C-25/17, ECLI:EU:C:2018:551 – Jehovan todistajat.
 17 Grundlegend dazu J. Nye, Soft Power, Foreign Policy 80 (1990), 153 (166 ff.), der darunter 
die Macht von Akteuren versteht ohne Anwendung von Zwangsmittel und lediglich durch An-
ziehung und Attraktivität andere Akteure zur Übernahme eigener Vorstellungen zu bewegen. 
Mit den Worten Nye’s ist soft power „when one country gets other countries to want what it 
wants“, siehe ebd. (Hervorhebung im Original).
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